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1. 	Organisation der Schule


1.1. 	Aufgaben der Schule


Vorrangige Aufgabe der Schule ist es, Kindern mit unterschiedlichen individuellen und sozialen Voraussetzungen Möglichkeiten und Hilfe zu geben, sich zu mündigen, kritikfähigen, leistungs- und genußfähigen, ihrer selbstbewußten, sozial kompetenten, toleranten, eigenverantwortlichen und verantwortungsvollen, positiv zum Leben stehenden, emanzipatorischen und solidarischen, politisch verantwortlichen und tätigen Menschen zu entwickeln.


Eine wesentliche Voraussetzung, um den Jugendlichen die Ausbildung dieser Bildungsziele zu ermöglichen, ist das unmittelbare Erfahren und Erleben von demokratischen Strukturen.


Die Organisation der Schule geht davon aus, daß sich dieses Menschenbild am ehesten in einem Rahmen verwirklichen kann, in dem alle Betroffenen (Schüler-, Lehrer- und Elterngruppe) gemeinsam partnerschaftlich und demokratisch über ihre Angelegenheiten entscheiden können.


In Beziehungen, die in erster Linie durch gegenseitige Achtung und Gleichberechtigung der Bedürfnisse gekennzeichnet sind, wird den Kindern die Möglichkeit geboten, sich einerseits innerhalb der Gesellschaft zurecht zu finden und andererseits ihre eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Vorlieben zu erkennen und in einer vorbereiteten Umgebung in Sinne Maria Montessoris sowie in vielschichtigen Angeboten optimal zu entwickeln.


In der vorbereiteten Umgebung (reiche Auswahl an Materialien, die dem jeweiligen entwicklungspsychologischen Stand des Kindes entsprechen, sowie “Angebote” durch die LehrerInnen und ProjektleiterInnen) wird es den Kindern möglich, selbstbestimmt ihren entwicklungsbedingten Bedürfnissen nachzugehen.


Lernen wird als ganzheitlicher Prozeß gesehen, der nicht von den authentischen Bedürfnissen und der Realitätsauffassung der Kinder getrennt werden kann.





1.2. 	Aufbau der Schule





Nach ihrer Organisation ist die Wienerwaldschule eine Gesamtschule besonderer Art. Entsprechend der Orientierung der pädagogischen Arbeit an der individuellen Entwicklungsstufe jedes einzelnen Kindes gibt es keinen Klassenverband.


Die Wienerwaldschule ist geplant für acht Schulstufen. Die Schulstufen eins bis vier (sechs- bis zehnjährige Kinder) werden als Primaria bezeichnet, die Schulstufen fünf bis acht (zehn- bis fünfzehnjährige Jugendliche) als Sekundaria.


Der Erwerb von Qualifikationen zur Bewältigung von gegenwärtigen oder zukünftigen Lebenssituationen scheint uns die vordringliche Aufgabe der Schule zu sein. Ein solcher Ansatz muß die Möglichkeit enthalten, “Vor Ort zu lernen”, auf der Straße, in Werkstätten, auf Versammlungen, im Umgang mit anderen Menschen. Außerschulische Lernorte sollen so weit wie möglich in die Lernorganisation integriert werden. SchülerInnen ab zehn Jahren können daher kurze (wenige Tage) Aufenthalte in Betrieben, kulturellen und sozialen Einrichtungen absolvieren, SchülerInnen ab vierzehn Jahren können auch längere (einige Wochen bis Monate) Praktika absolvieren. Am Ende der neunten Klasse sollen sich Kinder und LehrerInnen auf einen im Sekundarbereich 1 möglichen Abschluß einigen, den die einzelnen SchülerInnen erreichen können/wollen.


1.3. 	Ausstattung


Der Schulerhalter stellt die zur Erreichung des Bildungszieles der Schule sowie zur Durchführung des Lehrplanes notwendigen Schulräume, Lehrmittel und sonstigen Ausstattungen und Einrichtungen bereit.


Die vorbereitete Umgebung setzt sich zusammen aus Materialien, Angeboten der LehrerInnen, Projekten und Ausstellungen zu bestimmten Themenbereichen.


Da eine Schule innerhalb ihrer herkömmlichen Struktur nie Einblick in reale Berufssituationen und in reale Arbeitsbereiche vermitteln kann, sondern diese höchstens sekundär vermitteln kann, soll ein wesentlicher Teil der Lernerfahrung der Jugendlichen vor Ort erfolgen. Durch dieses Prinzip des “Lernens vor Ort” mittels Exkursionen, Praktika und Reisen deckt die konkrete Ausstattung der Schule nur einen Teilaspekt der Lernsituationen- und Möglichkeiten ab.





1.4. 	SchulleiterIn und -LehrerInnen


Die pädagogische Leitung wird von einer Projektleitung (Direktorium) übernommen, das aus Eltern und LehrerInnen besteht.


Der Träger der Schule (Verein Wienerwaldschule) bestimmt auf Vorschlag der Projektleitung (Direktorium) einen Schulleiter/in gemäß §5, Abs.3 Privatschulgesetz.


Es werden bevorzugt LehrerInnen und BetreuerInnen eingestellt, die eine abgeschlossenen Ausbildung bzw. langjährige Erfahrung in aktivem, nicht-direktivem Lernen nachweisen können (z.B. Montessoripädagogik u.a.). Die Qualifikation der LehrerInnen enstpricht §5, Abs.4 Privatschulgesetz.


Zur Durchführung spezifischer Projekte und Angebote können auch Personen, die nicht ständig an der Schule arbeiten, herangezogen werden.


1.5. 	Aufnahmevoraussetzungen 


Für die Aufnahme von Kindern bestehen keine Einschränkungen bezüglich ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, ihrer Religionszugehörigkeit ihrer Sprache, oder einer Behinderung. 


Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes ist die Vollendung des sechsten Lebensjahres, sowie ein Aufnahmegespräch mit Eltern und Kind.


Bei Aufnahme in eine höhere als die erste Schulstufe gilt die genannte Altersgrenze jeweils vermehrt um die dazwischenliegende Zahl der Schulstufen.


1.6. 	Schülergruppenzahl


Die Größe der Schülergruppen soll 20 nicht überschreiten.


1.7. 	Lehrplan


Der für die Schule gültige Lehrplan ist der “Glocksee”-Lehrplan, ein vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst anerkannter ausländischer Lehrplan und der zwischen Bundesministerium und „Netzwerk – Bundesdachverband für selbstbestimmtes Lernen“ abgestimmte „Differenzlehrplan“.





1.8. 	Schulzeit


Frühestens um acht Uhr und spätestens um zehn Uhr beginnend, entspricht die Schulzeit in ihrer Gesamtheit mindestens dem vom Schulzeitgesetz pro Jahr geforderten Ausmaß. Die tägliche Schulzeit beträgt zwischen vier und acht Stunden, jeweils von Montag bis Freitag. Die Schulferien entsprechen in ihrem Umfang jenen der öffentlichen Pflichtschulen. 


Die Schulzeit kann nach pädagogischen und schulorganisatorischen Notwendigkeiten vom Träger der Schule gemeinsam mit den LehrerInnen gestaltet werden.


Die aktuell gültigen Schulzeiten- und Ferienregelungen werden dem zuständigem Bezirksschulrat einmal im Jahr mitgeteilt. Exkursionen, Reisen und Praktika sind Bestandteil der Schulzeit.


1.9. 	Leistungsbeurteilung


Die Leistungsbeurteilung erfolgt halbjährlich in Form einer verbalen Beurteilung. Im Rahmen eines Berichtes werden die Eltern über die Leistungen und die Entwicklung der SchülerInnen informiert. Dieser Bericht soll nach gemeinsamer Reflexion mit den SchülerInnen verfaßt werden. Dadurch sollen die Kinder lernen, sich selbst richtig einzuschätzen. 


Die SchülerInnen sind jedenfalls berechtigt, in die nächsthöhere Schulstufe aufzusteigen. Ein freiwilliges Wiederholen der Schulstufe ist in Primaria und Sekundaria jeweils maximal zweimal möglich.


Auf Verlangen der SchulabgängerInnen bzw. nach der achten Schulstufe ist ein Zeugnis gemäß §22 Schulunterrichtsgesetz auszustellen, in dem die Beurteilung der SchülerInnen entsprechend den von §14 Leistungsbeurteilungs-Verordnung festgelegten Beurteilungsstufen (Noten) zu erfolgen hat.


1.10. 	Schulordnung


Die Bestimmungen der Verordnung über die Schulordnung BGBl.Nr. 373/1974 idgf, sind sinngemäß anzuwenden.


�
1.11. 	Erfüllung der Schulpflicht


Die Schule ist gemäß §12 Abs.1 Z 2 Schulpflichtgesetz 1985 zur Erfüllung der Schulpflicht geeignet.





2. 	Didaktische Grundsätze


siehe Glockseelehrplan








3. 	Stundentafel








Anzahl der Wochenstunden











Fächer- 	1. Schulj.	2. Schulj.	3. Schulj.	4. Schulj.	5. Schulj.	6. Schulj.	7. Schulj.	8. Schulj.


bereiche








Gesellschaft	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	


Sprache	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	


Ästhetik	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	


Natur	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	


												


Gesamtwochen-


stundenanzahl 


der Fächer-


bereiche	 16-20	 16-20	 16-20	 16-20	 20-24	 20-24	 20-24	 20-24	 


												


Religion/Ethik	2	2	2	2	2	2	2	2


